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Vorgezogene Tariferhöhung für Orthopädieschuhmacher mit Kassenvertrag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Bundesinnung der Gesundheitsberufe, Berufsgruppe Orthopädieschuhmacher und 
Schuhmacher und die österreichischen Krankenversicherungsträger freuen sich, Sie auf Grund 
der besonderen gesamtwirtschaftlichen Lage über eine vorgezogene Tariferhöhung informieren 
zu können. 

Die vorgezogene Tariferhöhung wurde in Form des 15. Zusatzprotokolls zum 
Orthopädieschuhmacher-Gesamtvertrag festgelegt und gelten diese Tarife rückwirkend ab 
1. August 2022.

Von der  vorgezogenen Tariferhöhung, die eine Anpassung des VPI-Anteiles beinhaltet, sind alle 
Anlagen des Orthopädieschuhmacher-Gesamtvertrages umfasst:  

• Anlage a) seriengefertigte Heilbehelfe und Hilfsmittel
• Anlage b) orthopädische Schuheinlagen
• Anlage c) orthopädische Zurichtungen an Konfektionsschuhen
• Anlage d) orthopädische Maßschuhe
• Anlage e) Schuhe mit orthopädischen Elementen
• Anlage f) Kompressionsstrümpfe
• Anlage g) Zehen- oder Vorfußersatz
• Anlage Regiestunde und Regieminute
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In der Beilage übermitteln wir die ab 1. August 2022 gültigen Tariflisten des 
Orthopädieschuhmacher-Gesamtvertrages.  

Bitte verwenden Sie die neuen Tarife für alle Abrechnungen ab 1. November 2022. 

Alle nach dem 1. August 2022 mit den alten Tarifen erfolgten Abrechnungen werden von den 
jeweiligen Krankenversicherungsträgern aufgerollt und rückwirkend mit den neuen Tarifwerten 
berechnet. Der daraus resultierende Differenzbetrag wird Ihnen in Folge von den betreffenden 
Krankenversicherungsträgern sobald wie möglich ausbezahlt. 

Wir freuen uns, dass durch diesen Beitrag die Absicherung der wohnortnahen 
Sachleistungsversorgung für unsere Kundinnen und Kunden gemeinsam gelungen ist. 

Abschließend möchten wir uns für Ihre Leistungen im Sinne einer guten Gesundheitsversorgung 
in Österreich bedanken, auf die wir uns trotz der herausfordernden Umstände immer verlassen 
können.  

Für die Krankenversicherungsträger 

   Mag. Harald Herzog      Mag.  Walter Lunner 
Fachbereichsleiter ÖGK    Direktor SVS 
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